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Kostenelementeklauseln –
ein Mittel zum Ausschluss
des Dieselpreis risikos?

Der Dieselpreis kennt seit Herbst 2010 nur eine
Richtung, und die ist nach oben. Erst im Mai 2011
ergab sich eine leichte Abschwächung. Diese Ent-
wicklung erinnert an das Jahr 2008, bei der im
Monat Juli die Höchstwerte – nicht nur des Jahres,
sondern seit Beginn der Aufzeichnungen – einge-
treten waren. Dennoch gibt es Unterschiede zur
Situation damals. Im Jahr 2008 wurden viele Unter -
nehmen, die in längerfristigen Vertragsbeziehun-
gen standen, von der Entwicklung überrascht. Ein
Anstieg des Dieselpreises in dieser Größenord-
nung war zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
nicht absehbar. Daher war seinerzeit in den Ver-
trägen kein entsprechendes Regulativ aufgenom-
men worden, das die vereinbarte Fracht kurzfristig
an die stark gestiegenen Gesamtkosten der Logis -
tikunternehmen angepasst hätte. Für einige Unter-
nehmen wurde die Situation zur Existenzbedro-
hung. Es ist ungewiss, welche Auswirkungen sich
ergeben hätten, wäre der Dieselpreis auf dem
hohen Niveau vom Juli 2008 über einen längeren
Zeitraum verharrt. Die Situation entspannte sich
damals in gleicher Weise wie sie eingetreten war
– unverhofft und zügig. So stieg der Dieselpreis
von Januar bis Juli 2008 um rund 24 Prozent und
fiel von Juli bis Dezember um rund 31 Prozent.
Trotz aller gemeinhin als negativ empfundenen
Effekte dieser Entwicklung hatte sie dennoch auch
positive Auswirkungen: Die Marktpartner wurden
hinsichtlich der Hebelwirkung und der Volatilität
des Dieselpreises sowie der Geschwindigkeit, in
der sich die Änderungen einstellen können, sensi-
bilisiert. In der Folge wurden zunehmend so
genannte „Dieselfloater“ bzw. nach dem Wortlaut
des Preisklauselgesetzes so genannte „Kostenele-
menteklauseln“ in die längerfristigen Beförde-
rungsverträge aufgenommen. Demzufolge sahen
sich viele Marktteilnehmer bei der Ende 2010
gestarteten „zweiten Dieselpreisrallye“ im Vergleich
zur Situation im Jahr 2008 gut vorbereitet. Durch
die vereinbarte Klausel sollte die Fracht dem

jeweiligen Dieselpreisniveau angemessen ange-
passt und die Kostensteigerung gedeckt werden. 

Bei der praktischen Umsetzung erlebte jedoch der
eine oder andere Transportlogistikdienstleister
Überraschungen. Es wurde zwar eine Klausel für
den Fall einer deutlichen Dieselpreiserhöhung in
den Vertrag aufgenommen, der Dieselpreis stieg
auch entsprechend – aber eine Anpassung der
Fracht fand nicht statt. 

Auf der Suche nach den Gründen ist zunächst die
vereinbarte Klausel genauer zu betrachten. Viel-
fach wurde die Klausel zu vage gefasst. Formulie-
rungen wie „Wenn sich der Dieselpreis um X Pro-
zent erhöht, werden von den Vertragspartnern
Gespräche geführt.“ führen oft nur zu langwieri-
gen Verhandlungen, die im besten Fall mit einer
zeitlich erheblich verzögerten Frachtanpassung
und im schlechtesten mit dem wirtschaftlichen Aus
des Unternehmens enden. Spannungen zwischen
den Vertragspartnern sind dabei programmiert. 

In anderen Fällen führen die zum Nachweis der
Preisentwicklung vereinbarten Quellen zu Proble-
men. So ist bereits die eine oder andere vermeint-
liche Quelle plötzlich „versiegt“ oder sie hat uner-
wartet die Veröffentlichung des Datenmaterials
eingestellt. Daneben sind alle Quellen, die nur
unregelmäßig veröffentlichen oder die die zunächst
avisierten Veröffentlichungstermine nicht stringent
einhalten, als ungeeignet zu bewerten. Es gilt
daher bei der Auswahl der zur Nachweisführung
herangezogenen Daten und deren Herausgebern
größtmögliche Sorgfalt walten zu lassen. Die im
Einzelfall zwischen den Vertragspartnern verein-
barte Quelle sollte unbedingt den Kriterien „ver-
trauenswürdig“, „zuverlässig“ und „öffentlich
zugänglich“ genügen. 

Als problematisch kann sich zudem erweisen,
wenn die Klausel nicht auf einen Index und damit
ausschließlich auf die Veränderungsrate im zeitli-
chen Verlauf abstellt, sondern auf absolute Preise.
Hier vertreten die Vertragspartner oftmals unter-
schiedliche Auffassungen, ob anhand von
Großverbraucher- oder Tankstellenpreisen abge-
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rechnet werden soll. Dabei bleibt zum Teil unbe -
rücksichtigt, dass der betreffende Transportlogis -
tikdienstleister über keine Betriebstankstelle und
damit die entsprechenden Bezugsmöglichkeiten für
Großverbraucher verfügt. Zwischen dem Preis für
Großverbraucher und dem an der Tankstelle liegen
inzwischen jedoch mehrere Cent.

Daneben können zu groß bemessene Preisspan-
nen, die zum selben „Dieselzuschlag“ führen – wie
z. B. „von 1,25 Euro bis 1,30 Euro beträgt der Die-
selzuschlag sieben Prozent“ – zu erheblichen Ver-
zerrungen der jeweils aktuellen Preissituation füh -
ren. Eine zusätzliche Fehlentwicklung tritt ein, wenn
Großverbraucherpreise angewendet werden,
obwohl die entsprechenden Bezugsmöglichkeiten
für den Transportlogistikdienstleister nicht gegeben
sind. 

Ob die Vereinbarung von Kostenelementeklauseln
als probates Mittel zum Ausschluss des Dieselpreis-

risikos angesehen werden kann, hängt damit ent-
scheidend von der Formulierung und dem Inhalt
der Klausel sowie den zur Nachweisführung gewähl-
ten Unterlagen ab. Es empfiehlt sich in jedem 
Fall, die Wirkung der Klausel anhand von einigen 
Beispielberechnungen zu überprüfen. Zur Sicher-
stellung einer einheitlichen Auslegung der Klausel
sollten die Beispielberechnungen dem Vertrag bei-
gefügt werden. 

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik
und Entsorgung (BGL) e.V. hat zu diesem Thema
bereits vor über zehn Jahren eine Unternehmerin-
formation erstellt, die nähere Angaben zur Ver-
wendung und Formulierung von Kostenelemente-
klauseln mit konkreten Beispielen enthält. Die Infor -
mation wurde inzwischen nochmals aktualisiert. 
Sie wird Mitgliedsunternehmen auf Anfrage vom
jeweiligen Landesverband zur Verfügung gestellt.
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Entwicklung des Dieselkraftstoffpreises in Cent/l ohne MwSt.
von Januar 2006 bis Mai 2011

Quellen: Mineralölwirtschaftsverband e.V., Hamburg; Statistisches Bundesamt, Wiesbaden; eigene Berechnungen
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Das Kosteninformationssys-
tem des BGL 

Gesamtkostenentwicklung als
Grundlage für Kostenelemente-
klauseln

Durch die Vereinbarung einer Kostenelementeklau-
sel soll sichergestellt werden, dass das Leistungs-
entgelt in längerfristigen Verträgen der Entwick-
lung signifikanter Kostentreiber – im wahrsten
Sinne des Wortes – Rechnung trägt. Als signifikan-
ter Kostentreiber dürfte dabei jede Kostenart in
Betracht kommen, deren Anteil an den Gesamt -
kosten mindestens zehn Prozent beträgt. Im Fern-
verkehr werden in der Regel die Kraftstoffkosten
als so genannte „Leitgröße“ gewählt, was bereits
in der Bezeichnung „Dieselfloater“ zum Ausdruck
gebracht wird. Bei einem Kraftstoffkostenanteil
von durchschnittlich 25 bis 30 Prozent an den
Gesamtkosten überrascht dies nicht. In gleicher
Weise könnten aber auch andere Kostenarten wie
z.B. die Lohnkosten als Leitgröße herangezogen
werden. Darüber hinaus kann die vereinbarte
Kostenelementeklausel auf die Summe der Kosten-
elemente, also die Entwicklung der Gesamtkosten,
abgestellt werden.

Der BGL bietet sowohl bei der Auswahl einer ein-
zelnen Kostenart als auch der Gesamtkosten als
Leitgröße entsprechende Informationen für die
Nachweisführung an. Zum Nachweis der Diesel-
preisentwicklung stehen auf der Website http://
www.bgl-ev.de/web/initiativen/kosten_diesel.htm
eine Information für Großverbraucher und eine
für den Dieselbezug an fremder Tankstelle zum
Abruf bereit. Die jeweiligen Daten stammen aus
Erhebungen des Statistischen Bundesamtes in
Wiesbaden und werden monatlich aktualisiert.

Daneben wird unter der Webadresse
http://www.bgl-ev.de/web/initiativen/kosten_kal-
kulator.htm&v=2 allen Interessierten der Zugriff
auf den BGL-Kostenentwicklungsrechner ermög-
licht. Mit Hilfe dieser Web-Anwendung kann für
jeden beliebigen Zeitraum ab 2005 bis heute die
Gesamtkostenentwicklung ermittelt werden. Hier-
bei kann es sich um einen Zeitraum von einem,
sechs, zwölf aber auch 27 oder 59 Monaten han-
deln. Der Rechner ist zwar für den Ausweis der

Gesamtkostenentwicklung konzipiert worden, kann
jedoch in gleicher Weise zum Nachweis der Ent-
wicklung einer einzelnen Kostenart verwendet
werden. Die Zahl der Zugriffe auf den Rechner
und der durchgeführten Berechnungen steigen ste-
tig. Der BGL sieht hierin eine Bestätigung seiner
langjährigen Bemühungen um eine Versachlichung
der Preisverhandlungen zwischen den Vertrags-
partnern.

Sammlung von Musterfahrzeug-
kostenrechnungen aktualisiert 

Im Jahr 2010 wurde das Register 1 des Ordners
zum BGL-Kosteninformationssystem überarbeitet.
Seitdem enthält es Musterfahrzeugkostenrechnun-
gen für diverse Fahrzeuge und Fahrzeugkombina-
tionen. Zum Jahreswechsel 2010/2011 wurden die
Musterfahrzeugkostenrechnungen aktualisiert. Das
heißt, die Beispieldaten wurden an den aktuellen
Stand der Sozialversicherungssätze, der Preissitua-
tion bei den Betriebsstoffen und den übrigen kos -
tenbestimmenden Faktoren angepasst. Die Aktuali-
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Kostenentwicklung im Güterkraftverkehr
- Einsatz im Fernbereich (national) -

von Mai 2010 bis Mai 2011
Kostenstruktur

2007
(durchschnittl.
Anteil an den

Gesamtkosten)

Kostenart

Kosten-
veränderungen

von 
Mai 2010

bis
Mai 2011

in %

Auswirkungen
der Kosten-

veränderungen
auf die

Gesamtkosten

Personalkosten Fahrer 

1) ohne Spesen

Lohn

gesetzliche Sozialaufwendungen

sonstige

20,14

26,30

4,91

1,25

+ 0,83 

2)

- 1,70

+ 2,25

+ 0,17

- 0,08

+ 0,03

+ 0,12

Fahrerspesen3)

Fahrerspesen

2,26

2,26  0,00

0,00

0,00

Fahrzeugeinsatzkosten
(km-abhängige Leistungskosten)

48,15 + 3,49

km-abhängige Abschreibung

Kraftstoffkosten

Kosten zusätzliche Betriebsmittel (Harnstoff)

Schmierstoffkosten

Wartungs- und Reparaturkosten

Fzg.-Reinigungskosten (Außenreinigung)

Reifenkosten

km-bezogene Straßenbenutzungsgebühren

sonstige Einsatzkosten

4,26

25,86

0,40

0,91

6,30

0,66

2,29

6,80

0,67

+ 1,81

+ 11,42

0,00

+ 17,75

+ 1,90

+ 1,68

+ 0,08

+ 2,95

0,00

+ 0,16

+ 0,12

+ 0,01

+ 14,92 + 0,34

- 3,05 

4) - 0,21

+ 6,14 + 0,04

1) inklusive Fahrpersonalbereitschaft  
2) Entwicklung der Tarifverdienste  
3) inklusive der durchschnittlich sozialversicherungspflichtigen Anteile
4) Bestimmung der Durchschnittsmaut anhand der Mautstatistiken des BAG bei Änderung der Mautsätze, 
    mindestens jedoch einmal pro Jahr (Bezugsmonat Dezember)  
5) inklusive anteilige Kosten überzählige ANH/SANH, WB

Quellen: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden; KRAVAG, Hamburg; Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main; eigene Erhebungen.
Eine Information im Rahmen des Kosteninformationssystems des BGL e.V., Frankfurt am Main

Fahrzeugvorhaltekosten (Fixkosten)

zeitabhängige Abschreibung

Fremdfinanzierungskosten

Prüfgebühren

zeitbezogene Straßenbenutzungsgebühren

Kfz.-Steuer

Versicherungen

sonstige Fixkosten 

5)

Verwaltungskosten (Gemeinkosten)

Personalkosten

Sachkosten

Insgesamt

12,72

10,57

100,00

4,26

1,43

0,20

+ 1,81

+ 4,24

+ 1,45

+ 0,27

+ 0,08

+ 0,06

0,00

0,00

0,52

4,20

6,09

4,48

 0,00

0,00

0,00

+ 3,34

+ 2,25

+ 0,30

+ 4,18

 0,00

0,00

0,00

2,11 + 6,14 + 0,13

+ 0,20

+ 0,10
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sierung der betriebsindividuell erstellten Kosten  -
rechnungen fällt damit leichter. So können die
gesetzlich vorgegebenen Kostengrößen einfach in
die eigenen Kostenrechnungen übertragen werden.
Es kann zudem ein Vergleich der eigenen Berech-
nungen mit den praxisnahen Beispielberechnungen
des BGL vorgenommen werden.

Die Zielsetzung, die mit den Musterfahrzeugkosten-
rechnungen verfolgt wird, bleibt unverändert. Sie
sollen den Aufbau der betriebsindividuellen Kosten -
rechnung erleichtern und die kritische Auseinan-
dersetzung mit den spezifischen Leistungsbedingun-
gen wie z.B. dem zur Auftragsabwicklung benö -
tigten Zeitaufwand fördern. Dabei wird zwischen
produktiven, also gegenüber dem Auftraggeber
abrechnungsfähigen, und unproduktiven Leistungs-
einheiten unterschieden. In der Aufschlüsselung
„kilometerabhängige Kosten – zeitabhängige Kosten“
sowie „produktiv – unproduktiv“ kommt deutlich
zum Ausdruck, was eine Stunde Standzeit an der
Rampe an Kosten verursacht und mit welchem
Betrag sich diese letztendlich in der Abrechnung
gegenüber dem Kunden niederschlagen müsste. 

Betriebswirtschaftliche 
Informationen zur Erhöhung 
der Ökoeffizienz

Der BGL hat bereits im Sommer 2010 eine Übersicht
über mögliche Maßnahmen zur CO2-Reduzierung
in Transportlogistikunternehmen zusammengestellt.
Ziel war es damals, die Mitglieds unternehmen bei
der Erstellung eines Umweltkonzeptes zu unterstüt-
zen. Dabei sollte die Übersicht die Unternehmer
auch an alle Maßnahmen erinnern, die sie bereits
– zum Teil unter rein ökonomischen Aspekten –
verwirklicht haben. Zusätzlich sollte die Information
einen Ausgangspunkt für weitere Ansätze bilden. 

Letzteren stehen in der Regel jedoch Einrichtungs-
und Erweiterungsinvestitionen gegenüber, die sich
amortisieren müssen. Die Amortisationsrechnung
darf dabei nicht nur auf die Anschaffungsausga-
ben abgestellt werden. Im Hinblick auf den Klima-
schutz ist in gleicher Weise zu prüfen, wie hoch
der zusätzliche Energieaufwand und CO2-Ausstoß
für die Realisierung bzw. die Umsetzung der
jeweiligen Maßnahme sind, die den in der Folge
angestrebten CO2-Einsparungen gegenüberste-
hen. Es ist hier wie an allen anderen Stellen in der
Logistikkette der gesamte Prozess in die Berech-
nung einzubeziehen. Kostenintensive Maßnahmen
sollten sich an den Preisen für CO2-Börsenzertifi-
kate im Emissionshandel orientieren, um einen wirt-
schaftlichen Vergleichsmaßstab anlegen zu können.

Die Übersicht wurde inzwischen nochmals aktuali-
siert und in diesem Zusammenhang erweitert. Die
bisherige Untergliederung in die Unternehmensbe-
reiche Fuhrpark, Disposition, Verwaltung, Lager
sowie die einschlägigen Neben- und Hilfsbereiche
wurde um den Bereich „Logistikkette“ und hier spe-
ziell die Rampe ergänzt. Die Aufzählung wurde
unter Berücksichtigung der Themenstellung auf
Maßnahmen begrenzt, die zu einer CO2-Reduzie-
rung führen können. Die Information wird Mit-
gliedsunternehmen über ihren jeweiligen BGL-Lan-
desverband zur Verfügung gestellt.
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 :traguezrhaF Sattelkraftfahrzeug Plane/Spriegel 
 Einsatzart: nationaler Fernverkehr 
   

Musterfahrzeugkostenrechnung 1 (Januar 2011) 

 
Stammdaten Fahrzeug Leistungsdaten Fahrzeug 

Art Kfz SZM Gesamtfahrleistung 130.000 km/Jahr

HNAS regnähnA trA davon gegenüber Kunden abrechenbar 89,80 %

Aufbau Kfz Produktivkilometer 116.740 km/Jahr

redisniatruC regnähnA uabfuA Mautpflichtige Kilometer in Deutschland 110.500 km/Jahr

Details FV-Fahrerhaus Einsatztage 

Zusatzausstattung durchschnittliche Einsatzstunden/Tag 

Ladegerät Kfz Gesamteinsatzstunden 2.880 Std./Jahr

Ladegerät Anhänger davon gegenüber Kunden abrechenbar 84,02 %

Achsen Kfz 2 Produktivstunden 2.419,78 Std./Jahr

3 regnähnA neshcA  

zulässiges Gesamtgewicht Kfz  
zulässiges Gesamtgewicht Anhänger Kalkulationssätze 

Motorleistung 315 - 350 kW Kilometersatz (€/Produktiv-km) 0,7615 €
V ORUE essalksnoissimE       und zusätzlich + 

Mautsatz in Deutschland 0,1550 €/km Stundensatz (€/Produktivstunde) 42,90 €

 
 
Kostendaten Fahrzeug Einheit  SZM SANH

   gnubierhcsbA ehcsirotaluklak/gnuffahcsnA   
Nettokaufpreis/Wiederbeschaffungspreis 
ohne Reifen inklusive Anschaffungsnebenkosten €

 
95.000,00 29.000,00

durchschnittliche kalkulatorische Nutzungsdauer der Komponenten Monate  60 96

geschätzter Restwert der Komponenten €  24.000,00 4.700,00

kalkulatorische Gesamtabschreibung €/Jahr  14.200,00 3.037,50

Anteil Abschreibung für km-abhängige Abnutzung %  50,00 50,00
 
 

  gnureiznanifdmerF    
Fremdfinanzierungssumme bei Fahrzeugkauf €  95.000,00 29.000,00

Laufzeit des Kreditvertrages Monate  48 48

Fremdkapitalzinssatz %  5,50 5,50

Fremdkapitalzinsen über Gesamtlaufzeit Kredit €  10.450,00 3.190,00

Fremdfinanzierungskosten (bezogen auf Nutzungsdauer) €/Jahr  2.090,00 398,75
 

  gnisaeL/eteiM    
kilometerabhängige Miet-/Leasingkosten €/Jahr  0,00 0,00

zeitabhängige Miet-/Leasingkosten €/Jahr  0,00 0,00
 

} 40,00 t 
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BGL-Informationen zur 
Reform der Rundfunkfinan-
zierung

Im Dezember 2010 wurde von den Regierungs -
chefinnen und Regierungschefs der Länder der 
15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag unterzeichnet.
Dieser sieht in erster Linie einen Wechsel des Bei-
tragsmodells vor. So soll ab 01.01.2013 der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk nicht mehr über eine Gebühr,
die auf das Vorhandensein eines Empfangsgeräts
abstellt, sondern über einen Beitrag je Haushalt
und je Unternehmensbetriebsstätte finanziert wer-
den. Der Gesamtbeitrag je Betriebsstätte bemisst
sich dabei nach der Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten im vorangegangenen
Kalenderjahr. Daneben ist für jedes gewerblich
genutzte und zugelassene Kraftfahrzeug – eines je
Betriebsstätte ausgenommen – ein Drittel des
Rundfunkbeitrags zu entrichten. Es gilt in allen Bei-
tragsfällen – Haushalt, Betriebsstätte, gewerblich
genutztes Kraftfahrzeug – als unerheblich, ob ein
entsprechendes Empfangsgerät vorgehalten wird
bzw. verbaut ist. 

Mit dem Modellwechsel wird angestrebt, die Erhe-
bung zu vereinfachen und Beitragsstabilität zu
gewährleisten. Das Gesamtaufkommen soll dabei
zu annähernd gleichen Teilen von den privaten

Haushalten, der Wirtschaft und der öffentlichen
Hand „geschultert“ werden.

Die finanziellen Auswirkungen des Modellwechsels
bei der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks werden 2014 mit dem 19. Bericht der
Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der
Rundfunkanstalten (KEF) festgestellt. Dieser Bericht
soll nach der Protokollerklärung aller Länder zum
15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag als Grundla-
ge für eine Evaluierung dienen. Bei dieser sind
auch die Notwendigkeit und Ausgewogenheit der
Anknüpfungstatbestände, darunter die Beitrags-
pflicht für Kraftfahrzeuge, zu prüfen.

Der BGL hat zu den wesentlichen Änderungen
nach dem 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag
für die Berechnung der Rundfunkbeiträge eine
Unternehmerinformation zusammengestellt. Sie
enthält neben einer kurzen Beschreibung des neu-
en Berechnungsmodells mehrere Beispielberech-
nungen. Die Information kann von Mitgliedsunter-
nehmen wie gewohnt über ihren jeweiligen
BGL-Landesverband abgerufen werden.
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Verwertung, insbesondere Vervielfältigung, auch auszugsweise, Bearbeitung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen

Systemen, nur mit Quellenangabe gestattet.

ausreichende Anzahl von Laderampen, Einrichten eines optima-

len Stauraumes für Lkw zur Vermeidung von „Stop-and-go-

Vorrücken“ 
zur Vermeidung komplizierter Rangierarbeiten: optimale Aus-

gestaltung der RampenOptimierung der Fahrzeugbewegungen auf der Hoffläche

Anwendung des „Pull-Prinzips“ in der Beschaffungslogistik des

Handels: Abholung der Ware beim Hersteller und gebündelte

Lieferung an die Lager des Handels 

Transportbündelung auf Seiten der Industrie durch gemeinsame

Anlieferung beim Handel

„Logistikkette“ –  
speziell im Bereich: 

Rampe 

… 

Ökonomie und Ökologie im Transport- und Logistikgewerbe

Geschwindigkeitsreduzierung von Regalbediengeräten in durch-

satzschwachen Zeiten, Geschwindigkeitsoptimierung 

Einsatz von Flurförderzeugen mit CO2-emissionsarmer Antriebs-

technik wie z. B. Drehstrom-, Elektro-, Brennstoffzellenmotor

oder Hybridantrieb, mit Energierückgewinnung beim Bremsen

und beim Absenken der Last Verwendung des Lagers als Temperaturschleuse zwischen

Produktion und Hallentoren / Ladezonen 
Einbau von automatischen Schnellverschlusstoren an den Hal-

leneinfahrten, Schnelllauftoren zwischen den unterschiedlichen

Temperaturbereichen, wärmegedämmten Toren, Schleusen und

(aufblasbaren) Torabdichtungen Einsparen von Verpackungsmaterial 
Verwendung von (sortenreinem) recyclingfähigem Verpa-

ckungsmaterial 
„sortenreine Kommissionierung“ nur wo nötig

Reduzierung der Packstücke, „dichtes Packen“ von Ladungs-

trägern 

Fortsetzung Lager 

… 

generell: Reduzieren des Energieverbrauchs (siehe hierzu auch

„Gebäude, Anlagen und Büroausstattung“) 
Werkstatt-Pkw mit Elektro- oder Hybridantrieb 

Verbau von wiederaufbereiteten Fahrzeugteilen, sog. „Remanu-

factering-Teilen“ bei älteren Fahrzeugen 
Runderneuerung von Reifen sofern möglich und bedarfsgerecht

Bündelung der Waschgänge zum verbrauchsarmen Betrieb der

Elektroinstallationen

speziell im Bereich: Werkstatt, Waschanlage, 
… 

… 

Wahl eines Standortes mit guter Verkehrsanbindung, mit Anbin-

dung an mehrere Verkehrsträger 
Bündelung von Logistikimmobilien zur gemeinsamen Nutzung

von Infrastruktur, technischen Einrichtungen wie z. B. ein Re-

chenzentrum 
Bündelung von Logistikimmobilien zum gemeinsamen Betrieb

von z. B. Photovoltaik-, Windkraftanlagen… 

„Logistikimmobilien“ – 
generell 

… 
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Ökonomie und Ökologie im Transport- und Logistikgewerbe
generell: Schulung und Motivation der Mitarbeiter zum umwelt- und

kostenbewussten Umgang mit Energie und Rohstoffen
regelmäßige Information der Mitarbeiter über Umweltthemen
Einrichten von Anreizsystemen zur Motivation der Mitarbeiter, um

welt- und kostenbewusst zu arbeiten Motivation der Mitarbeiter, (auch privat) umweltbewusst zu han-

deln z. B. in Form von Incentives für das Bilden von Fahrge-

meinschaften 
Ernennung eines Energiebeauftragten Anbringen von Aufklebern und Plakaten zur Sensibilisierung der 

Mitarbeiter (z. B. „Fenster schließen bei eingeschalteter Klimaanla-

ge“, „abends / außerhalb der Betriebszeit Netzstecker ziehen“,

„bitte doppelseitig kopieren“, „Kaffeemaschine ausschalten – Ther-

moskanne benutzen“) 

in allen (Neben-)Bereichen:  Mitarbeiter 

… 

generell: energieeffiziente Hallenkonstruktionen und Verlade-

technik, verbrauchsarme Heiz-, Klimatisierungs- und Beleuch-

tungssysteme (siehe hierzu auch „Gebäude, Anlagen und Büro-

ausstattung“), energieeffiziente Förder-, Lager- und Kommissio-

niertechnik sowie Flurförderzeuge (Intralogistik) kompakte Lagerung: Einrichten kurzer Förderstrecken, Optimie-

rung des Materialflusses 
Einrichten eines Schichtenlagers mit horizontalen Klimazonen
Verwendung von regenerativem Baumaterial wie z. B. Holz, 

Hanf, Sisal, …; Verwendung von recycelbarem Baumaterial 
Einsatz von klimafreundlichen Kältemittel wie z. B. Ammoniak 
Installation einer großflächigen Flachdach-Solaranlage, Ver-

wendung von Solarwand-Konstruktionen für eine transparente 

Wärmedämmung, hohe Lichttransmission und solare Energie-

gewinnung, … 
Reduzieren des Bedarfs an künstlichem Licht durch Oberlichter, 

Lichtkuppeln, durch Konzentration des Lichtes auf die Bereiche, 

in denen Licht benötigt wird, z. B. durch Hallenspiegelleuchten 
Installation einer Fußbodenheizung, Installation von Deckenven-

tilatoren, um die Wärme von der Hallendecke zum Boden zu 

drücken, von Strahlungsheizungen, … 

speziell im Bereich: Lager 

Einsatz von Förder- und Hebesystemen mit Energierückein-

speisung, Einsatz von gewichtsoptimierten Regalbediengeräten

(Minimierung der zu bewegenden Masse) 
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Ökonomie und Ökologie im Transport- und Logistikgewerbe
Verwenden von energiesparenden Leuchtmitteln wie z. B. Ener-giesparlampen, von Lampen und Leuchtmitteln mit hohem Wir-kungsgrad und geringer Wärmeabgabe
Innenraumgestaltung / -einrichtung unter Energiegesichtspunk-ten

Regenwassernutzung (Toilettenspülung, Gartenbewässerung,Fahrzeugwäschen, …), Errichtung einer Regenwasseranlage
Rückführung von Regenwasser in den natürlichen Kreislaufdurch Rigolen und teilversiegelte Parkplätze / -flächen  
Einsatz von energieeffizienten Bürogeräten / energieeffizienterKommunikations- und Informationstechnologie „Green IT“, Einsatzvon Geräten mit Energiesparfunktion und geringem Energie-verbrauch

lokales und zentrales Power-Management in Computer-Netzwerken 

Serverkonsolidierung 

Zentralisieren von Bürogeräten (z. B. Abteilungsgeräte anstattmehrerer Einzelplatzgeräte)
Beschaffung von praxisgerechten Bürogeräten
(erweiterte) Nutzung von „Cloud Computing“ (Infrastructure-as-a-Service (IaaS) – Platform-as-a-Service (PaaS)- Software-as-a-Service (SaaS))

Verwenden von schaltbaren Steckdosenleisten (z. B. Master-Slave-Steckdosenleisten), programmierbaren Zeitschaltuhren
Verwenden von Recyclingpapier, von wieder befüllbaren Toner-kartuschen und Tintenpatronen (Nachfüllsysteme)
Abfallvermeidung, Abfalltrennung, Abfallverwertung
Einrichten von Wertstoffsammelstellen z. B. in Teeküchen, Auf-bau eines systematischen Entsorgungsmanagements im Unter-nehmen

Verzicht auf Verbundmaterialien, eingeschränkte Verwendungvon Verbundmaterialien, Verwendung von sortenreinen Verpa-ckungsmaterialien 

Fortsetzung
Gebäude, Anlagen, Büro-ausstattung 

… 
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Ökonomie und Ökologie im Transport- und Logistikgewerbe

Mögliche Maßnahmen zur Energieeinsparung betreffen in erster

Linie die Heizung, Klimatisierung, Lüftung, Beleuchtung und

Büroausstattung

Regelmäßige Wartung der Heizungs-, Lüftungs-, Kälteanlagen

usw., regelmäßige Wartung / Reinigung der Beleuchtungssys-

teme

Einsatz moderner Heizsysteme wie z. B. Brennwertkessel, Nah-

oder Fernwärmesysteme aus Kraft-Wärme-Kopplung, Systeme

zur Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien (Solarther-

mie, Biomasseheizkessel, Wärmepumpen)

Wärmerückgewinnung aus Kälteanlagen, aus Lüftungsanlagen

oder Abwasser

Nutzung von regenerativem Strom, der z. B. aus der solaren

Strahlung, aus Wasser-, Windkraft, Biomasse, Klärgas oder

Geothermie gewonnen wird

Installation einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung

Dämmung von Dachgeschoss, Außenwänden und Keller

Heizungs- / Warmwasserrohrdämmung, Dämmung der Kältelei-

tungen

Einsatz energieeffizienter Fenster mit 2- oder 3-Scheiben-

Verglasung und gedämmtem Rahmen, Einsatz von Scheiben

mit integriertem Lichtlenksystem

In Zukunft Folie anstatt Glas; Phasenwechselmaterial „Phase

Change Material (PCM)“ anstatt Beton und Stein?

Einsatz selbstschließender und wärmegedämmter Außentüren

Sonnenschutz, feste Verschattungselemente an den Fenstern /

der Fassade, bewegliche Verschattungselemente wie z. B. Ja-

lousien

zentrale, optimierte Heizungsregelung

bedarfsgerechte Steuerung des Betriebszeitraumes von Hei-

zung und Beleuchtungssystemen (Zeit-, Bewegungs-, Dämme-

rungsschalter)

Einsatz moderner Beleuchtungsanlagen, Einsatz sog. Lichtma-

nagementsysteme

in allen (Neben-)Bereichen:
Gebäude, Anlagen, Büro-
ausstattung

Einsatz / Nachrüstung von elektronischen Vorschaltgeräten,

Reflektorsystemen
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Ökonomie und Ökologie im Transport- und Logistikgewerbe

Ökonomie und Ökologie im Transport- und Logistikgewerbe

Einsatz von Fahrzeugen mit sog. ECO-Technologie, Wahl sog.

Aerodynamikpakete, straff gespannte Planen, korrekt eingestell-

te Windleitkörper / Dach- und Seitenspoiler, Verzicht auf sog.

„Kuhfänger“ … (Herabsetzung des Luftwiderstands)

Einsatz von Anhängern mit aerodynamisch optimierten Seiten-

verkleidungen

Verzicht auf Zusatzscheinwerfer / Lampenbügeln und Druckluft-

hörner auf dem Fahrerhausdach, Verzicht auf Sonnenblenden

Abplanen von leeren Kipperaufbauten

Herabsetzen des Rollwiderstands: Einsatz von Leichtlaufreifen,

Einsatz eines Reifenfülldruck-Überwachungssystems, Aus-

schöpfen des Karkassenpotenzials …

Einsatz von Super-Single-Reifen (Einzelbereifung der An-

triebsachse)

Einsatz einer Standklimaanlage

Prüfung des Einsatzes von Biokraftstoffen unter Beachtung

ökologischer Gesamtbilanzen

Ggf. höhere Beimischung von alternativen Kraftstoffen an der

Betriebstankstelle

Einsatz von Fahrerassistenzsystemen / Einsatz von Systemen

zur Beurteilung der Fahrerfahrweise

Einsatz von Telematikgeräten zur Disposition, Ortung, Navigati-

on des Fahrzeugs und zur Kommunikation mit dem Fahrer

Einsatz von (weitestgehend) recycelbaren Aufbauten / von Auf-

bauten, deren Metalldeckschichten der Aufbaupaneele sich vom

Füllmaterial trennen lassen

Fortsetzung

Fahrzeuge 

…

generell: Wahl von Mehrweg-Transportsystemen; Reduzieren,

Wiederverwenden und Recyceln von Verpackungs- und Füllma-

terialien

Wahl von Mehrweg-Transportsystemen, von wieder verwendba-

ren Transportverpackungen / Verpackungshilfsmitteln 

„Pooling“ von Wechselbehältern, Paletten, Gitterboxpaletten

und Kunststoffbehältern

im Bereich Fuhrpark:

Ladungsträger / Wechsel-

behälter 

Verwenden von recycelbaren Verpackungs- und Füllmaterialien
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Ökonomie und Ökologie im Transport- und Logistikgewerbe

  Maßnahmen zur ökologischen Nachhaltigkeit durch Reduzierung des CO2-Ausstoßes

 im Fokus: Kraftstoff- und Stromeinsparung

 

generell: Schulungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Motivation

der Fahrer, die Lernerfolge dauerhaft zu nutzen

Durchführung von Fahrereinweisungen und Fahrertrainings /

Spritspartrainings / Eco-Fahrtrainings

Aussetzen von Prämien für „Sprit sparendes Fahren“

Veranstalten von „Spritsparwettbewerben“

Einsatz der Fahrer auf Strecken, die ihnen bekannt sind

Einweisung neuer Kollegen in die organisatorischen Abläufe

und räumlichen Verhältnisse bei den Kunden durch erfahrene

Mitarbeiter

im Bereich Fuhrpark:

Fahrer

…

generell: Einsatz von verbrauchs- und emissionsarmen Fahr-

zeugen, Reduzieren des Kraftstoffverbrauchs, Reduzieren des

Luft- und Rollwiderstands, ggf. Einsatz von regenerativen Kraft-

stoffen (Biodiesel, Bioethanol, Pflanzenöl) 

Einsatz von Fahrzeugen ab Emissionsklasse Euro IV, fragwür-

dige Maßnahme, weil hoher Kraftstoffmehrverbrauch nicht res-

sourceneffizient ist und die CO2-Emissionen steigert

Wahl einsatzoptimierter Antriebsstrangkonfigurationen und Rei-

fendimensionen, Einsatz von Automatikgetrieben

„Downsizing“ bei den Leistungsklassen, Nutzung von schwä-

cher motorisierten Fahrzeugen, insbesondere im Pkw-Bereich

Einsatz von Hybrid- oder Erdgasfahrzeugen (Erdgas, Bioerd-

gas, Propangas) im Nahbereich; in Zukunft Einsatz von Was-

serstofffahrzeugen?

Wahl einer Start-Stopp-Anlage bei Verteilerfahrzeugen

Einsatz von automatisch abschaltbaren Nebenaggregaten

Kraftstoffsparende Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwin-

digkeit auf unterschiedlichen Straßentypen

Verwenden von Leichtlaufölen

Einsatz von Leichtbaukonstruktionen unter Beibehaltung der

Betriebssicherheit des Fahrzeugs

im Bereich Fuhrpark:

Fahrzeuge 

Wahl von Leichtmetallfelgen
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▬►

Beispielberechnung 5a: 
- für ein Unternehmen mit insgesamt 500 Beschäftigten in 3 Betriebsstätten auf voneinander

unabhängigen Grundstücken (Verteilung Betriebsstätten: 100:200:200 Beschäftigte), 60

Kraftfahrzeugen mit Radio und/oder neuartigem Rundfunkgerät (Verteilung Betriebsstätten:

0:35:25 Kfz), 450 internetfähigen PCs (Verteilung Betriebsstätten: 80:190:180 PC)

Alt / zurzeit:1 x 5,76 € (Grundbeitrag) + 60 Kfz x 5,76 € = 351,36 € /Monat

→ 4.216,32 € /Jahr Neu:89,90 € (nach Staffel für Betriebsstätte 1: 5 Rundfunkbeiträge) + 89,90 € (BS 2) + 89,90 (BS

3) + 57 Kfz x 5,99 € (ein Drittel von 17,98 €) = 611,13 € /Monat

→ 7.333,56 € /Jahr 

Beispielberechnung 5b: 
- für ein Unternehmen wie unter Beispiel 5a beschrieben, aber mit 10 Fernsehgeräten

Alt / zurzeit:10 x 17,98 € (inkl. Grundbeitrag) + 50 Kfz x 5,76 € = 467,80 € /Monat

→ 5.613,60 € /Jahr Neu:89,90 € (nach Staffel für Betriebsstätte 1: 5 Rundfunkbeiträge) + 89,90 € (BS 2) + 89,90 (BS

3) + 57 Kfz x 5,99 € (ein Drittel von 17,98 €) = 611,13 € /Monat

→ 7.333,56 € /Jahr 

Beispielberechnung 5c: 
- für ein Unternehmen wie unter Beispiel 5a beschrieben, aber mit 20 Fernsehgeräten

Alt / zurzeit:20 x 17,98 € (inkl. Grundbeitrag) + 40 Kfz x 5,76 € = 590,00 € /Monat

→ 7.080,00 € /Jahr Neu:89,90 € (nach Staffel für Betriebsstätte 1: 5 Rundfunkbeiträge) + 89,90 € (BS 2) + 89,90 (BS

3) + 57 Kfz x 5,99 € (ein Drittel von 17,98 €) = 611,13 € /Monat

→ 7.333,56 € /Jahr 
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Beispielberechnung 3b: - für ein Unternehmen mit insgesamt 5 Beschäftigten, 3 Kraftfahrzeugen mit Radio und/oder

neuartigem Rundfunkgerät, 1 Kraftfahrzeug ohne Radio, 1 Internet-PC, 1 Fernsehgerät

Alt / zurzeit: 1 x 17,98 € (inkl. Grundbeitrag) + 2 Kfz x 5,76 € = 29,50 € /Monat

→ 354,00 € /Jahr 
Neu: 
5,99 € (nach Staffel: 1/3 Rundfunkbeitrag) + 3 x 5,99 € = 23,96 € /Monat

→ 287,52 € /Jahr 

Beispielberechnung 4a:- für ein Unternehmen mit insgesamt 60 Beschäftigten, 50 Kraftfahrzeugen mit Radio

und/oder neuartigem Rundfunkgerät und 10 Internet-PCs

Alt / zurzeit: 50 Kfz x 5,76 € = 288,00 € /Monat 
→ 3.456,00 € /Jahr 

Neu: 
89,90 € (nach Staffel: 5 Rundfunkbeiträge) + 49 Kfz x 5,99 € = 383,41 € /Monat

→ 4.600,92 € /Jahr 

Beispielberechnung 4b: - für ein Unternehmen mit insgesamt 60 Beschäftigten, 50 Kraftfahrzeugen mit Radio

und/oder neuartigem Rundfunkgerät, 10 Internet-PCs, 2 Fernsehgeräten

Alt / zurzeit: 2 x 17,98 € (inkl. Grundbeitrag) + 48 Kfz x 5,76 € = 312,44 € /Monat

→ 3.749,28 € /Jahr 
Neu: 
89,90 € (5 Rundfunkbeiträge) + 49 Kfz x 5,99 € = 383,41 € /Monat

→ 4.600,92 € /Jahr 
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Beispielberechnung 2b: 
- für ein Unternehmen mit insgesamt 20 Beschäftigten, 15 Kraftfahrzeugen mit Radio

und/oder neuartigem Rundfunkgerät, 5 Internet-PCs, 1 FernsehgerätAlt / zurzeit: 1 x 17,98 € (inkl. Grundbeitrag) + 14 Kfz x 5,76 € = 98,62 € /Monat
→ 1.183,44 €/Jahr 
Neu: 
35,96 € (nach Staffel: 2 Rundfunkbeiträge) + 14 Kfz x 5,99 € = 119,82 € /Monat

→ 1.437,84 €/Jahr 

Beispielberechnung 2c: 
- für ein Unternehmen mit insgesamt 20 Beschäftigten, 15 Kraftfahrzeugen mit Radio

und/oder neuartigem Rundfunkgerät, 5 Internet-PCs, 2 FernsehgerätenAlt / zurzeit: 2 x 17,98 € (inkl. Grundbeitrag) + 13 Kfz x 5,76 € = 110,84 € /Monat
→ 1.330.08 €/Jahr 
Neu: 
35,96 € (nach Staffel: 2 Rundfunkbeiträge) + 14 Kfz x 5,99 € = 119,82 € /Monat

→ 1.437,84 €/Jahr 

Beispielberechnung 3a: 
- für ein Unternehmen mit insgesamt 5 Beschäftigten, 3 Kraftfahrzeugen mit Radio und/oder

neuartigem Rundfunkgerät, 1 Kraftfahrzeug ohne Radio und 1 Internet-PC
Alt / zurzeit: 3 Kfz x 5,76 € = 17,28 € /Monat  → 207,36 € /Jahr 

Neu: 
5,99 € (nach Staffel: 1/3 Rundfunkbeitrag) + 3 x 5,99 € = 23,96 € /Monat

→ 287,52 € /Jahr 
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Beispielberechnung 1a: 

- für ein Unternehmen mit insgesamt 15 Beschäftigten, 6 Kraftfahrzeugen mit Radio und/oder
neuartigem Rundfunkgerät und 8 Internet-PCs

Alt / zurzeit: 
6 Kfz x 5,76 € = 34,56 € /Monat
→ 414,72 € /Jahr

Neu: 
17,98 € (nach Staffel: 1 Rundfunkbeitrag) + 5 Kfz x 5,99 € = 47,93 € /Monat 
→ 575,16 € /Jahr 

Beispielberechnung 1b: 

- für ein Unternehmen mit insgesamt 15 Beschäftigten, 6 Kraftfahrzeugen mit Radio und/oder
neuartigem Rundfunkgerät, 8 Internet-PCs , 1 Fernsehgerät

Alt / zurzeit: 
1 x 17,98 € (inkl. Grundbeitrag) + 5 Kfz x 5,76 € = 46,78 € /Monat
→ 561,36 € /Jahr 

Neu: 
17,98 € (nach Staffel: 1 Rundfunkbeitrag) + 5 Kfz x 5,99 € = 47,93 € /Monat 
→ 575,16 € /Jahr 

Beispielberechnung 2a: 

- für ein Unternehmen mit insgesamt 20 Beschäftigten, 15 Kraftfahrzeugen mit Radio
und/oder neuartigem Rundfunkgerät und 5 Internet-PCs

Alt / zurzeit: 
15 Kfz x 5,76 € = 86,40 € /Monat  
→ 1.036,80 €/Jahr 

Neu: 
35,96 € (nach Staffel: 2 Rundfunkbeiträge) + 14 Kfz x 5,99 € = 119,82 € /Monat
→ 1.437,84 €/Jahr 
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• Die Anzahl bzw. die Änderung der Anzahl der im Jahresdurchschnitt des vorange-

gangenen Kalenderjahres sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Auszubildende

ausgenommen) ist jeweils zum 31. März eines Jahres anzuzeigen. Die Angabe wirkt

ab dem 1. April des jeweiligen Jahres.

Alle Betriebsstätteninhaber, die bereits bei der GEZ registriert sind, werden im Ver-

lauf des Jahres 2012 von der GEZ angeschrieben und in einem formalisierten Verfah-

ren nach der Zahl der Beschäftigten, der Anzahl an Betriebsstätten und Kfz befragt.

In der Abfolge ist die Zahl dann nur noch zum 31. März zu melden, wenn sich Ände-

rungen ergeben haben.

• Zusätzlich zum Beitrag je Betriebsstätte ist für jedes (ein Kfz je Betriebsstätte ausge-

nommen) gewerblich genutzte und zugelassene Kraftfahrzeug jeweils ein Drittel des

Rundfunkbeitrags zu entrichten. Hierfür ist es unerheblich, ob ein entsprechendes

Gerät eingebaut ist.

Es ist ebenfalls unerheblich, welche Art von Rundfunkgerät im Kfz eingebaut ist bzw.

zusätzlich mitgeführt wird (z. B. Fernsehgerät).

Für die Berechnung gilt die einfache Regel: Zahl der Kfz minus Zahl der Betriebsstät-

ten ist gleich beitragspflichtige Kfz.

Die An- oder Abmeldung eines Kraftfahrzeugs ist unverzüglich schriftlich der zustän-

digen Landesrundfunkanstalt anzuzeigen.

• Jede als nicht-privater Rundfunkteilnehmer gemeldete natürliche oder juristische Per-

son ist ab dem 1.1.2012 auf Verlangen der zuständigen Landesrundfunkanstalt ver-

pflichtet, ihr schriftlich alle Tatsachen anzuzeigen, die Grund und Höhe der Beitrags-

pflicht nach dem 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag ab dem 1.1.2013 betreffen.
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Informationen zur Reform der Rundfunkfinanzierung  

- wesentliche Änderungen und Beispielberechnungen -

Wesentliche Änderungen nach dem 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag für die Be-

rechnung der Rundfunkbeiträge

(Achtung: keine vollständige Aufzählung der Änderungen; der vollständige Text des Staats-

vertrages findet sich unter: http://www.rlp.de/ministerpraesident/staatskanzlei/medien/ ) 

• Die Geräteabgabe wird durch eine Abgabe je Haushalt und je Betriebsstätte (nicht

Unternehmen!) ersetzt. Demnach sind zukünftig von jedem Haushalt und für jede Be-

triebsstätte Rundfunkbeiträge - unabhängig vom Vorhandensein eines entsprechen-

den Geräts - zu entrichten. So wird z.B. für Zweitwohnungen künftig ein zweiter

Rundfunkbeitrag fällig, selbst wenn dort kein Fernseher oder Radio steht.

• Der zukünftige Beitrag je Betriebsstätte ist nach der Zahl der Mitarbeiter gestaffelt.

Für Kleinstbetriebe gilt ein ermäßigter Satz von einem Drittel des Rundfunkbeitrags.

Zu den Beschäftigten zählen alle im Jahresdurchschnitt sozialversicherungspflichtig

Beschäftigten mit Ausnahme von Auszubildenden und Minijobbern.

• Die Höhe des zu leistenden Rundfunkbeitrags bemisst sich nach der Zahl der neben

dem Inhaber Beschäftigten und beträgt für eine Betriebsstätte:

1. mit keinem oder bis acht Beschäftigten ein Drittel des Rundfunkbeitrags,

2. mit neun bis 19 Beschäftigten einen Rundfunkbeitrag,

3. mit 20 bis 49 Beschäftigten zwei Rundfunkbeiträge,

4. mit 50 bis 249 Beschäftigten fünf Rundfunkbeiträge,

5. mit 250 bis 499 Beschäftigten zehn Rundfunkbeiträge,

6. mit 500 bis 999 Beschäftigten 20 Rundfunkbeiträge,

7. mit 1.000 bis 4.999 Beschäftigten 40 Rundfunkbeiträge,

8. mit 5.000 bis 9.999 Beschäftigten 80 Rundfunkbeiträge,

9. mit 10.000 bis 19.999 Beschäftigten 120 Rundfunkbeiträge und

10. mit 20.000 oder mehr Beschäftigten 180 Rundfunkbeiträge.

© Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.

Abt. Betriebswirtschaftliche Informationssysteme und EDV

Breitenbachstraße 1, 60487 Frankfurt am Main • Telefon: (069) 7919-0 • Telefax: (069) 7919-227

E-Mail: bgl@bgl-ev.de • Internet: www.bgl-ev.de

Verwertung, insbesondere Vervielfältigung, auch auszugsweise, Bearbeitung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen

Systemen, nur mit Quellenangabe gestattet.

Seite 1



174


